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STELLENAUSSCHREIBUNG  

 
ABGEORDNETE(R) NATIONALE(R) SACHVERSTÄNDIGE(R) 

 
1. Generaldirektion : GD Beschäftigung, Soziale Angelegenheiten und Chancengleichheit 

                                             (GD EMPL) 
- Direktion :  ESF, Begleitung der nationalen Maßnahmen I / Koordinierung 
- Referat :  A/3 Deutschland, Österreich und Slowenien 
- Dienstort : Brüssel 
- Referatsleiter : Hélène Clark (Tel: 32/2/295.29.57) 
- Dienstantritt : 4te Trimester 2008 

 
2. Hautzuständigkeitsbereiche : 

 
Die Abteilung sucht eine/n nationale/n Sachverständige/n, der/die das slowenische Team 
hauptsachlich in Bezug auf die Analyse der nationalen Politiken und zum Teil in Bezug auf das 
Management der ESF Programme unterstützen wird. Typische Aufgaben, die in enger 
Kooperation mit anderen Abteilungskollegen und mit dem Rest der Generaldirektion koordiniert 
durchzuführen sind, umfassen üblicherweise:   
- Überwachen der Entwicklungen im Bereich Beschäftigung/sozialer Eingliederung und der 
Sozialschutzpolitik in Slowenien;  
- Beitrag zur Evaluierung der entsprechenden nationalen Politiken im Rahmen der Lissabon 
Strategie und der offenen Methode der Koordinierung im Sozialbereich;  
- Vorbereitung von Informationsmappen (Briefings), Reden und Antworten auf verschiedene 
Korrespondenz in den obigen Bereichen;  
- Analyse der Synergien zwischen Beschäftigung/ Sozialpolitiken und den ESF Programmen 

 
3. Wichtigste Qualifikationen : 

 
Der/die Kandidat/in soll über einen Universitätsabschluss oder einen vergleichbaren Abschluss in 
relevanten Bereichen wie z.B. Recht, Ökonomie, Politik- oder Sozialwissenschaften verfügen. 
Er/Sie soll eine mindestens 2-jährige Berufserfahrung vorweisen können. Erfahrung auf dem 
Gebiet der Beschäftigung- und Sozialpolitik oder der Strukturfonds und Verständnis des 
slowenischen administrativen und politischen Kontexts werden als Vorteil gesehen. 

 
4. Sprachen : 

 
Der ANS muss über gründliche Kenntnisse in zwei Gemeinschaftssprachen verfügen.  
Für die Ausführung der Ausgaben ist die gründliche Kenntnis folgender Sprache 
erforderlich: Ausgezeichnete Slowenischkenntnisse in Schrift und Wort sind Voraussetzung 
sowie die Beherrschung der englischen Sprache zum Arbeiten 
Kenntnisse in folgenden Sprachen sind empfohlen : Französisch- und Deutschkenntnisse sind 
von Vorteil.. 


